
ist zum Ansporn der Entwicklung des Vieh- und Geflügelbestandes sowie 
zur Schaffung von Bedingungen, welche die Erweiterung des freien Han
dels mit Produkten der Viehhaltung fördern würden, die in Deutschland 
bestehende Abgabeordnung von Fleisch, Milch, Eiern und Wolle außer 
Kraft gesell.

Nach den alten gesetzlichen Bestimmungen wurden den Bauern alle 
Überschüsse an Erzeugnissen weggenommen und deren freier Verkauf 
streng bestraft. Die neuen Beschaffungsverordnungen für landwirtschaft
liche Produkte gestatten den Bauern, die Überschüsse der Produkte der 
Vieh- und Geflügelhaltung zu verkaufen, und schaffen einen Ansporn zur 
Entwicklung der Tätigkeit dieser Art und machen es möglich, den Handel 
mit Lebensmitteln auf einer breiteren Basis zu entfalten.

Zur Versorgung der Bevölkerung der sowjetischen Besatzungszone ist 
die Pflichtabgabe (Verkauf) der Produkte aus der Viehhaltung und der 
Eier von dem gesamten Vieh- und Hühnerbestand, die in der Wirtschaft 
am 1. Juli 1945 vorhanden waren, eingeführt worden.

Fleisch: in kg Lebendgewicht nicht unter dem Durchschnitt von Fett
vieh von jedem Stück
a) Großvieh..............................................  30 kg
b) Schweine .................................................   45 kg
c) Schafe und Ziegen................................  6 kg

Milch: von jeder Milchkuh (bei 3V2°/o Fettgehalt) 550 1
Eier: von jedem Huhn.............................................   20 Stück
Wolle: pro Kopf

a) von Schafen.........................................   1200 g
b) von Ziegen ...........................................    200 g

Die Bezirksabgabenormen für Milch, Fleisch, Eier und Wolle werden 
durch den Chef der Sowjetischen Militärverwaltung der Provinz (des 
föderalen Landes) bestätigt.

Bei der Festsetzung der Bezirksnormen sind Abweichungen zugelassen. 
Es sollen jedodxdabei die durch den Befehl festgesetzten Durchschnitts
normen der Pflichtabgabe für jede Produktenart völlig gewahrt bleiben. 
Die Bezirksnormen der Pflichtabgabe für Fleisch, Milch, Eier und Wolle 
müssen auf alle Gemeinden und Wirtschaften des Bezirks angewandt 
werden.

Die Abgabe der erwähnten Produkte muß in folgenden Fristen durch
geführt werden:

(In Prozenten der Normen)

Juli
August

September
Oktober

November
Dezember Insgesamt

Fleisch . . . . 25 45 30 100
Milch.......... 35 40 25 100
Eier............. 50 40 10 100
Wolle.......... 30 60 10 100
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